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RS OGH 1990/7/10 4Ob72/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1990

Norm

UrhG §46

UrhG §57 Abs2

Rechtssatz

Von der Erkennbarkeit des Zitates zu unterscheiden ist die Frage, ob die Quellenangabe vollständig ist; auch bei

unvollständiger Quellenangabe kann ein Zitat durchaus als solches erkennbar sein; in einem solchen Fall werden - bei

Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen des § 46 UrhG - nur die Bestimmungen über die Quellenangabe verletzt.

Entscheidungstexte

4 Ob 72/90

Entscheidungstext OGH 10.07.1990 4 Ob 72/90
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